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§ 89 MinroG Speicherbewilligung
 MinroG - Mineralrohstoffgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.04.2022

(1) Das Speichern von üssigen oder gasförmigen Kohlenwassersto en in nichtkohlenwassersto ührenden

geologischen Strukturen bedarf einer Bewilligung der Behörde (Speicherbewilligung).

(2) Durch die Speicherbewilligung erlangt deren Inhaber die Befugnis, in einem nach der Tiefe nicht beschränkten

Raum (Speicherfeld), dessen Schnitt gur im Projektionsniveau des Systems der Landesvermessung ein ebenes Vieleck

ist, üssige oder gasförmige Kohlenwassersto e in nichtkohlenwassersto ührenden geologischen Strukturen oder

Teilen von solchen ausschließlich zu speichern.
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